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Amtliche Bekanntmachungen

Aufgrund der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) in der zur Zeit gültigen Fassung, des § 80 Abs. 2 des Branden-
burgischen Wassergesetzes (BbgWG) in der zur Zeit gültigen Fassung und
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der
zur Zeit gültigen Fassung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde
Marienwerder in ihrer Sitzung am 31. Mai 2012 folgende 2. Änderungs-
satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände
„Finowfließ“ und „Schnelle Havel“ beschlossen:

Artikel 1
Die Satzung der Gemeinde Marienwerder zur Umlage der Verbandsbeiträge
der Wasser- und Bodenverbände „Finowfließ“ und „Schnelle Havel“ vom
26.05.2011, öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt für das Amt
Biesenthal-Barnim Nr. 8/2011 vom 01.08.2011 sowie die 1. Änderungs-
satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände
„Finowfließ“ und „Schnelle Havel“ vom 26.01.2012, öffentlich bekannt
gemacht im Amtsblatt für das Amt Biesenthal-Barnim Nr. 2/2012 vom
28.02.2012 wird wie folgt geändert:

2. Änderungssatzung der Gemeinde Marienwerder
zur Umlage der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände

„Finowfließ“ und „Schnelle Havel“

§ 5 wird wie folgt geändert:

Die Umlage beträgt kalenderjährlich je m² der nach § 4 ermittelten
Grundstücksfläche für

* den Wasser - und Bodenverband „Finowfließ“
ab Kalenderjahr 2012 0,000862 €

* des Wasser - und Bodenverbandes „Schnelle Havel“
ab Kalenderjahr 2012 0,000915 €

Artikel 2
Die 2. Änderungssatzung der Gemeinde Marienwerder über die Erhebung
zur Umlage der Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände
„Finowfließ“ und „Schnelle Havel“ tritt rückwirkend zum 1. Januar 2012 in
Kraft.

ausgefertigt:

Biesenthal, den 6.06.2012

gez. Schönfeld
stellv. Amtsdirektor

Sonstige ortsübliche Bekanntmachungen und Mitteilungen

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ hat am 12.04.2012
in öffentlicher Sitzung den Entwurf zur 3. Änderung des Bebauungsplanes
(B-Plan) „Windpark Tempelfelde“, Stand Februar 2012,  gebilligt und be-
schlossen, diesen gem.  § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszule-
gen.

Das Plangebiet ist in der Karte gemäß Anlage dargestellt.

Der Entwurf zur 3. Änderung des B-Planes „Windpark Tempelfelde“, Ge-
meinde Sydower Fließ, liegt mit Begründung, einschl. Umweltbericht und
den unten aufgeführten vorliegenden wesentlichen umweltbezogenen Stel-
lungnahmen in der Zeit vom

09.07.2012  -  17.08.2012

im Foyer des Amtes Biesenthal-Barnim, Haus 2, Plottkeallee 5, 16359
Biesenthal zu jedermanns Einsicht während der üblichen Dienstzeiten öf-
fentlich aus.

Innerhalb der Auslegungsfrist können – schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift – Stellungnahmen im Amt Biesenthal-Barnim, Haus 2, Plottkeallee
5, 16359 Biesenthal, bei Frau Frede, Zi. 107 oder Herrn Schönfeld, Zi. 311,
abgegeben werden.

Öffentliche Bekanntmachung: Öffentliche Auslegung
des Entwurfes zur 3. Änderung des Bebauungsplanes
„Windpark Tempelfelde“, Gemeinde Sydower Fließ

Da die Beteiligten gem. § 3 (2) S. 4 BauGB über das Ergebnis der Auslegung
informiert werden, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung über die 3. Änderung zum B-Plan „Wind-
park Tempelfelde“ unberücksichtigt bleiben können und ein Antrag nach §
47 VwGO unzulässig ist, soweit mit diesem Einwendungen geltend gemacht
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder ver-
spätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden kön-
nen.

Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen liegen zu folgenden The-
men vor:
• Brutvogelkartierung 2011
• Rastvogelkartierung 2011
• Fledermausgutachten vom 18.01.2012

Frede
SB Bauordnung/Stadtplanung



Nr. 826. Juni 2012 3Amtsbaltt für das Amt Biesenthal-Barnim

Sonstige ortsübliche Bekanntmachungen und Mitteilungen
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Sonstige ortsübliche Bekanntmachungen und Mitteilungen

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder hat in der
Sitzung am 31.05.2012 folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 10/2012
2. ÄNDERUNGSSATZUNG der Gemeinde Marienwerder zur Umla-
ge der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände
„Finowfließ“ und „Schnelle Havel“
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder beschließt die  2.
Änderungssatzung der Gemeinde Marienwerder zur Umlage der Verbands-
beiträge der Wasser- und Bodenverbände „Finowfließ“ und „Schnelle Havel“
in der vorliegenden Form.
– Beschluss angenommen
– siehe „Amtsblatt des Amtes Biesenthal-Barnim“, 9. Jahrgang,

Nr. 08/2012 vom 26.06.2012

Beschluss-Nr. 11/2012
Vergabe Bauleistung Radwanderweg zwischen Ruhlsdorf und der
Ruhlsdorfer Schleuse
Beschlusstext:
1. Die Gemeindevertretung Marienwerder beschließt, die Bauleistung

Radwegebau Ruhlsdorf – Ruhlsdorfer Schleuse an die Fa. DIAMANT
aus Neustadt/ Dosse zu vergeben.

2. Der Amtsdirektor wird beauftragt, die erforderlichen Schritte zu veran-
lassen.

– Beschluss angenommen

Beschlüsse der Gemeindevertretung Marienwerder

Ende der amtlichen Bekanntmachungen

Beschluss-Nr. 12/2012 NÖ
Kündigung des Reinigungsvertrages für die Grundschule
Marienwerder und Kita „Mäusestübchen“
– Beschluss angenommen

NÖ = nicht öffentlich

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00  - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00  - 12.00 Uhr 13.00 -  15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim ,  Verwaltungshaus 1,
Berliner Str. 1, 16359 Biesenthal, Zentrale Verwaltung, Sitzungsdienst – (Frau
Haase) eingesehen werden.
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich.

gez. Schönfeld
stellv. Amtsdirektor

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ hat in der
Sitzung am 07.06.2012 folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 10/2012
zurück gezogen

Beschluss-Nr. 11/2012
Rückübertragung der durch den Amtshof des Amtes Biesenthal-
Barnim wahrgenommenen Selbstverwaltungsaufgabe an die Ge-
meinde Sydower Fließ
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt:
1. Die durch das Amt Biesenthal-Barnim wahrgenommene Selbstverwal-

tungsaufgabe des  Amtshofes  wird an die Gemeinde Sydower Fließ
rückübertragen.

2. Die Auseinandersetzungsvereinbarung zur Rückübertragung der
Selbstverwaltungsaufgabe des Amtshofes in der vorliegenden Form ist
mit den beteiligten Gemeinden und dem Amt Biesenthal-Barnim abzu-
schließen.

3. Sollten Nachverhandlungen bezüglich der Auseinandersetzungs-
vereinbarung erforderlichwerden, so bleibt der Beschluss zu 1. davon
unberührt.

– Beschluss angenommen

Beschlüsse der Gemeindevertretung Sydower Fließ

Beschluss-Nr. 12/2012
Vergabe Planungsleistungen Karl-Marx-Straße und Parkstraße
Beschlusstext:
1. Die Gemeindevertretung Sydower Fließ beschließt dem „Büro Hübner

– Ingenieure“ Bernau den Auftrag für die Beplanung der Karl Marx
Straße und der Parkstraße zu erteilen.

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal – Barnim wird beauftragt, im
Sinne der Gemeinde zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 13/2012 NÖ
Personalbeschluss – Änderungskündigung
– Beschluss angenommen

NÖ = nicht öffentlich

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00  - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00  - 12.00 Uhr 13.00 -  15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim ,  Verwaltungshaus 1,
Berliner Str. 1, 16359 Biesenthal, Zentrale Verwaltung, Sitzungsdienst – (Frau
Haase) eingesehen werden.
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich.

gez. Schönfeld
stellv. Amtsdirektor


